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3 6 . Verordnung: Ausbildung und Prüfung für den Höheren Betriebsprüfungsdienst
3 7 . Verordnung: Ausbildung und Prüfung für den Gehobenen Finanzdienst
3 8 . Verordnung: Prüfung für den Finanzprokuratursdienst
3 9 . Verordnung: Prüfung für den höheren Redaktionsdienst und den gehobenen Redaktionsdienst

36 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 22. November 1974 betreffend
die Ausbildung und die Prüfung für den

Höheren Betriebsprüfungsdienst

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüberlei-
tungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 243/1970, 167/1972,
317/1973 und 180/1974 wird im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler verordnet:

Ausbildung

§ 1. (1) Vor der Zulassung zur Prüfung für
den Höheren Betriebsprüfungsdienst hat jeder
Kandidat an einem Ausbildungslehrgang teilzu-
nehmen.

(2) Ziel des Ausbildungslehrganges ist es, dem
Kandidaten die für seine Verwendung notwendi-
gen Kenntnisse zu vermitteln.

§ 2. (1) Der Ausbildungslehrgang hat etwa
achtzehn Wochen zu dauern und ist bei der Fi-
nanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich
und Burgenland (Bundesfinanzschule) für den ge-
samten Bundesbereich einzurichten; er ist nach
Bedarf abzuhalten.

(2) Die geplante Abhaltung eines Lehrganges
ist den Bediensteten, die für eine Teilnahme in
Betracht kommen, nachweislich spätestens zehn
Wochen vor Beginn des Ausbildungslehrganges
zur Kenntnis zu bringen.

§ 3. (1) Zum Ausbildungslehrgang sind Bedien-
stete zuzulassen, die mindestens zwei Jahre lang
im Aufgabenbereich des Dienstzweiges „Höherer
Betriebsprüfungsdienst" verwendet worden sind;
wurde ein Beamter unter der Auflage einer Prü-
fung zum Beamten des Höheren Betriebsprü-
fungsdienstes ernannt, so ist er jedenfalls so recht-
zeitig zum Ausbildungslehrgang zuzulassen, daß
die Prüfung innerhalb der auferlegten Frist ab-
gelegt werden kann.

(2) Haben sich für einen Ausbildungslehrgang
so viele Bedienstete gemeldet, daß aus organisa-

torischen Gründen nicht alle berücksichtigt wer-
den können, so sind diejenigen, die deshalb nicht
zugelassen werden können, in der Folge vor-
zugsweise zu berücksichtigen.

(3) Die Zulassung zum Ausbildungslehrgang ist
im Dienstwege beim Bundesministerium für Fi-
nanzen spätestens sieben Wochen vor Beginn des
Ausbildungslehrganges zu beantragen.

(4) Die Dienstbehörde hat dem Antrag einen
Auszug aus dem Standesausweis anzuschließen
und den Antrag unverzüglich an das Bundesmini-
sterium für Finanzen weiterzuleiten. Der Auszug
hat jene Angaben, welche die Person und die
dienstrechtliche Stellung des Kandidaten betref-
fen, seine Ausbildung und die Art und Dauer
seiner bisherigen Verwendung zu enthalten.

(5) Über die Zulassung hat der Bundesminister
für Finanzen zu entscheiden.

§ 4. (1) Der Kandidat ist verpflichtet, an allen
Veranstaltungen des Ausbildungslehrganges teil-
zunehmen.

(2) Ist ein Kandidat aus einem Ausbildungs-
lehrgang ausgeschieden, so kann ihm auf seinen
Antrag die Zulassung zu einem späteren Aus-
bildungslehrgang oder zu einem Teil eines solchen
gewährt werden. Auf solche Anträge ist § 3 sinn-
gemäß anzuwenden.

(3) Hat ein Kandidat aus Gründen, die er nicht
verschuldet hat, mehr als sechs Wochen des von
ihm erstmals besuchten Ausbildungslehrganges
versäumt, so hat er den Besuch des Ausbildungs-
lehrganges abzubrechen und zu seiner Dienst-
stelle zurückzukehren. Ein Antrag auf Zulassung
zu einem späteren Lehrgang ist bevorzugt zu
berücksichtigen.

(4) Hat ein Kandidat aus Gründen, die er nicht
verschuldet hat, mehr als vier Wochen, jedoch
nicht mehr als sechs Wochen des von ihm erstmals
besuchten Ausbildungslehrganges versäumt, so
ist das Erfordernis des Besuches des Ausbildungs-
lehrganges als erfüllt anzusehen, wenn er einen
Antrag auf Zulassung zur Prüfung stellt bzw.
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einen bereits gestellten Antrag auf Zulassung zur
Prüfung weiter aufrechthält. Stellt er statt des-
sen einen Antrag auf Zulassung zu einem späteren
Ausbildungslehrgang, so ist er bei der Zulassung
zu diesem bevorzugt zu berücksichtigen; dabei
ist das Ausmaß des Lehrgangsbesuches festzuset-
zen.

(5) Hat ein Kandidat nicht mehr als vier
Wochen des gesamten Ausbildungslehrganges ver-
säumt, so ist das Erfordernis des Besuches des
Ausbildungslehrganges im Sinne des § 1 Abs. 1
als erfüllt anzusehen.

§ 5. (1) Leiter des Ausbildungslehrganges ist
der mit der Funktion des Leiters der Bundes-
finanzschule betraute Beamte der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land.

(2) Dem Leiter des Ausbildungslehrganges ob-
liegt es, die Gestaltung der Vortragstätigkeit ab-
zustimmen, den Stundenplan auszuarbeiten und
dessen Einhaltung zu überwachen. Weiters hat
er die Vortragenden zu bestellen, soweit sie dem
Stande der Finanzlandesdirektion für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland angehören; hin-
sichtlich der übrigen Vortragenden hat er Vor-
schläge dem Leiter der Sektion für direkte Steu-
ern, Verkehrsteuern und Gebühren des Bundes-
ministeriums für Finanzen zu erstatten, der die
Bestellung vorzunehmen hat. Darüber hinaus hat
der Leiter des Ausbildungslehrganges über die
weitere Teilnahme am Lehrgang gemäß § 4 Abs. 3
bis 5 zu entscheiden. Gegen eine solche Entschei-
dung ist die Berufung an den Bundesminister für
Finanzen zulässig.

(3) Für die Besorgung der übrigen Verwaltungs-
und Kanzleigeschäfte, die mit der Durchführung
des Ausbildungslehrganges verbunden sind, und
für die Sacherfordernisse ist bei der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land (Bundesfinanzschule) vorzusorgen.

(4) Im Ausbildungslehrgang sind die im § 8
angeführten Gegenstände vorzutragen.

(5) Darüber hinaus können weitere Gegen-
stände vorgetragen werden, die nicht Gegenstand
der Dienstprüfung sind, wenn dies im Hinblick
auf die Verwendung der Kandidaten erforderlich
ist.

Prüfung

§ 6. Die Prüfung für den Höheren Betriebs-
prüfungsdienst ist schriftlich und mündlich ab-
zuhalten.

§ 7. (1) Die schriftliche Prüfung besteht aus drei
Klausurarbeiten, und zwar

1. a) einer Buchabschlußarbeit, die die Zusam-
menhänge mindestens zweier aufeinander-
folgender Handels- und Steuerbilanzen zum
Gegenstand hat, in der Höchstdauer von
vier Stunden;

b) einem Bemessungsfall aus dem Gebiet
der Umsatz-, Einkommen- und Gewerbe-
steuer in der Höchstdauer von drei Stun-
den, wobei diese beiden Klausurarbeiten ge-
meinsam abzuhalten sind;

2. der Ausarbeitung einer Aufgabe, die einen
Fall einer Kostenrechnung zum Gegenstand
hat, in der Höchstdauer von vier Stunden.

(2) Die Themen der schriftlichen Aufgaben sind
von jenen Vortragenden des Lehrganges zu be-
stimmen, die die betreffenden Fächer vorgetragen
haben. Kommen mehrere Vortragende in Be-
tracht, so haben sie das Thema gemeinsam zu
bestimmen. Die allenfalls notwendige Koordina-
tion obliegt dem Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission.

§ 8. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des
Gehaltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prüfung
umfaßt folgende Gegenstände:

1. das Finanzstrafrecht, die Bundesabgaben-
ordnung, die Abgaben-Exekutionsordnung
und die übrigen bei der zwangsweisen Ein-
bringung von Abgaben anzuwendenden Vor-
schriften;

2. die Steuern vom Ertrag, Einkommen und
Vermögen, die Umsatzsteuer sowie den Fa-
milienlastenausgleich;

3. die Bewertung und die Grundzüge der Bo-
denschätzung;

4. das Buchführungs- und Bilanzwesen (Bilanz-
analyse, Bilanzkritik);

5. die Betriebsprüfungstechnik;
6. die praktische Kostenrechnung;
7. die Gebühren und Verkehrsteuern;
8. die Verbrauchsteuern und Monopole;
9. das Zollwesen;

10. die Grundzüge des Haushalts- und Kredit-
rechtes sowie der Rechnungskontrolle des
Bundes und des Währungswesens;

11. die Grundzüge des Finanzausgleiches und der
Abgabenteilung;

12. die Grundzüge des zwischenstaatlichen
Steuerrechtes.

§ 9. (1) Die Prüfungskommission hat ihren Sitz
bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland. Sie ist für den ge-
samten Bundesbereich zuständig.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte des Höheren Dienstes bestellt
werden.

§ 10. Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. Der
Vorsitzende hat zumindest einen Gegenstand
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selbst zu prüfen. Der Vorsitzende und die Prü-
fer des allgemeinen Teiles der mündlichen Prü-
fung und der im § 8 Abs. 2 2. 1 angeführten
Gegenstände müssen rechtskundig sein.

§ 11. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. März
1975 in Kraft.

(2) Die besondere Prüfungsvorschrift für den
Höheren Betriebsprüfungsdienst (Erlaß des Bun-
desministeriums für Finanzen vom 19. Oktober
1949, Z. 33.615-21/49, in der Fassung des Erlasses
vom 29. Juli 1957, 2. 92.129-21/57), die durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/1965 auf Gesetzes-
stufe gehoben wurde, ist gemäß Art. III Abs. 3 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 243/1970 mit Ablauf
des 28. Feber 1975 nicht mehr anzuwenden.

Androsch

37 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 26. November 1974 betreffend
die Ausbildung und die Prüfung für den Ge-

hobenen Finanzdienst

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 243/1970, 167/
1972, 317/1973 und 180/1974 wird im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:

Ausbildung

§ 1. (1) Vor der Zulassung zur Prüfung für
den Gehobenen Finanzdienst hat jeder Kandidat
an einem Ausbildungslehrgang teilzunehmen.

(2) Ziel des Ausbildungslehrganges ist es, dem
Kandidaten die für seine Verwendung notwen-
digen Kenntnisse zu vermitteln.

§ 2. (1) Der Ausbildungslehrgang hat etwa
sechzehn Wochen zu dauern und ist bei der Fi-
nanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich
und Burgenland (Bundesfinanzschule) für den ge-
samten Bundesbereich einzurichten; er ist min-
destens einmal jährlich in dem vom Bundes-
minister für Finanzen jeweils bestimmten Zeit-
raum abzuhalten. Wenn sich weniger als fünf-
zehn Kandidaten zur Ausbildung melden, kann
jedoch der Bundesminister für Finanzen die Ab-
haltung des Lehrganges um längstens ein Jahr
verschieben.

(2) Die geplante Abhaltung eines Lehrganges
ist den Bediensteten, die für eine Teilnahme
in Betracht kommen, nachweislich spätestens zehn
Wochen vor Beginn des Ausbildungslehrganges
zur Kenntnis zu bringen.

§ 3. (1) Zum Ausbildungslehrgang sind Bedien-
stete zuzulassen, die mindestens achtzehn Monate
lang im Aufgabenbereich des Dienstzweiges Ge-
hobener Finanzdienst verwendet worden sind;

wurde ein Beamter unter Auflage einer Prüfung
zum Beamten des Gehobenen Finanzdienstes er-
nannt, so ist er jedenfalls so rechtzeitig zum Aus-
bildungslehrgang zuzulassen, daß die Prüfung
innerhalb der auferlegten Frist abgelegt werden
kann.

(2) Haben sich für einen Ausbildungslehrgang
so viele Bedienstete gemeldet, daß aus organisa-
torischen Gründen nicht alle berücksichtigt wer-
den können, so sind diejenigen, die deshalb nicht
zugelassen werden können, in der Folge vorzugs-
weise zu berücksichtigen.

(3) Die Zulassung zum Ausbildungslehrgang ist
im Dienstwege beim Bundesministerium für Fi-
nanzen spätestens sieben Wochen vor Beginn des
Ausbildungslehrganges zu beantragen.

(4) Die Dienstbehörde hat dem Antrag einen
Auszug aus dem Standesausweis anzuschließen
und den Antrag unverzüglich an das Bundes-
ministerium für Finanzen weiterzuleiten. Der
Auszug hat jene Angaben, welche die Person und
die dienstrechtliche Stellung des Kandidaten be-
treffen, seine Ausbildung und die Art und Dauer
seiner bisherigen Verwendung zu enthalten.

(5) Über die Zulassung hat der Bundesminister
für Finanzen zu entscheiden.

§ 4. (1) Der Kandidat ist verpflichtet, an allen
Veranstaltungen des Ausbildungslehrganges teil-
zunehmen.

(2) Ist ein Kandidat aus einem Ausbildungs-
lehrgang ausgeschieden, so kann ihm auf seinen
Antrag die Zulassung zu einem späteren Ausbil-
dungslehrgang oder zu einem Teil eines solchen
gewährt werden. Auf solche Anträge ist § 3 sinn-
gemäß anzuwenden.

(3) Hat ein Kandidat aus Gründen, die er nicht
verschuldet hat, mehr als fünf Wochen des von
ihm erstmals besuchten Ausbildungslehrganges
versäumt, so hat er den Besuch des Ausbildungs-
lehrganges abzubrechen und zu seiner Dienst-
stelle zurückzukehren. Ein Antrag auf Zulassung
zu einem späteren Lehrgang ist bevorzugt zu
berücksichtigen.

(4) Hat ein Kandidat aus Gründen, die er nicht
verschuldet hat, mehr als drei Wochen, jedoch
nicht mehr als fünf Wochen des von ihm erst-
mals besuchten Ausbildungslehrganges versäumt,
so ist das Erfordernis des Besuches des Ausbil-
dungslehrganges als erfüllt anzusehen, wenn er
einen Antrag auf Zulassung zur Prüfung stellt
bzw. einen bereits gestellten Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung weiter aufrechthält. Stellt
er statt dessen einen Antrag auf Zulassung zu
einem späteren Ausbildungslehrgang, so ist er bei
der Zulassung zu diesem bevorzugt zu berück-
sichtigen; dabei ist das Ausmaß des Lehrgangs-
besuches festzusetzen.
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(5) Hat ein Kandidat nicht mehr als drei
Wochen des gesamten Ausbildungslehrganges ver-
säumt, so ist das Erfordernis des Besuches des
Ausbildungslehrganges im Sinne des § 1 Abs. 1
als erfüllt anzusehen.

§ 5. (1) Leiter des Ausbildungslehrganges ist
der mit der Funktion des Leiters der Bundes-
finanzschule betraute Beamte der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land.

(2) Dem Leiter des Ausbildungslehrganges ob-
liegt es, die Gestaltung der Vortragstätigkeit ab-
zustimmen, den Stundenplan auszuarbeiten und
dessen Einhaltung zu überwachen. Weiters hat
er die Vortragenden zu bestellen, soweit sie dem
Stande der Finanzlandesdirektion für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland angehören; hin-
sichtlich der übrigen Vortragenden hat er Vor-
schläge dem Leiter der Sektion für direkte Steu-
ern, Verkehrsteuern und Gebühren des Bundes-
ministeriums für Finanzen zu erstatten, der die
Bestellung vorzunehmen hat. Darüber hinaus hat
der Leiter des Ausbildungslehrganges über die
weitere Teilnahme am Lehrgang gemäß § 4
Abs. 3 bis 5 zu entscheiden. Gegen eine solche
Entscheidung ist die Berufung an den Bundes-
minister für Finanzen zulässig.

(3) Für die Besorgung der übrigen Verwal-
tungs- und Kanzleigeschäfte, die mit der Durch-
führung des Ausbildungslehrganges verbunden
sind, und für die Sacherfordernisse ist bei der
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich
und Burgenland (Bundesfinanzschule) vorzusor-
gen.

(4) Im Ausbildungslehrgang sind die im § 8
angeführten Gegenstände vorzutragen.

(5) Darüber hinaus können weitere Gegen-
stände vorgetragen werden, die nicht Gegenstand
der Dienstprüfung sind, wenn dies im Hinblick
auf die Verwendung der Kandidaten erforderlich
ist.

Prüfung

§ 6. Die Prüfung für den Gehobenen Finanz-
dienst ist schriftlich und mündlich abzuhalten.

§ 7. (1) Die schriftliche Prüfung besteht aus
zwei Klausurarbeiten, und zwar

1. der Ausarbeitung einer Aufgabe, die einen
Bemessungsfall aus dem Gebiet der Umsatz-,
Einkommen- und Gewerbesteuer nach vor-
heriger Erstellung einer Handelsbilanz und
der daraus abgeleiteten Steuerbilanz zum Ge-
genstand hat, in der Höchstdauer von sechs
Stunden und

2. der Ausarbeitung einer Aufgabe, die einen
Bemessungsfall aus dem Gebiete der Gebüh-
ren- und Verkehrsteuern zum Gegenstand
hat, in der Höchstdauer von vier Stunden.

(2) Die Themen der schriftlichen Aufgaben sind
von jenen Vortragenden des Lehrganges zu be-
stimmen, die die betreffenden Fächer vorge-
tragen haben. Kommen mehrere Vortragende
in Betracht, so haben sie gemeinsam das Thema
zu bestimmen. Die allenfalls notwendige Koordi-
nation obliegt dem Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission.

§ 8. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des
Gehaltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prü-
fung umfaßt folgende Gegenstände:

1. Finanzstrafrecht, Bundesabgabenordnung,
Abgaben-Exekutionsordnung und die üb-
rigen, bei der zwangsweisen Einbringung von
Abgaben anzuwendenden Vorschriften;

2. die Steuern vom Ertrag, Einkommen und
Vermögen, die Umsatzsteuer sowie den Fa-
milienlastenausgleich;

3. die Bewertung und die Grundzüge der Bo-
denschätzung;

4. das Buchführungs- und Bilanzwesen (ein-
schließlich der Grundzüge der praktischen
Kostenrechnung);

5. die Gebühren und Verkehrsteuern;
6. die Grundzüge des Gesellschaftsrechtes;
7. das Kassen-, Zahlungs- und Verrechnungs-

wesen des Bundes;
8. die Grundzüge des Haushaltswesens sowie

der Rechnungskontrolle des Bundes;
9. die Grundzüge des Finanzausgleiches und die

Abgabenteilung.

§ 9. (1) Die Prüfungskommission hat ihren Sitz
bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland. Sie ist für den ge-
samten Bundesbereich zuständig.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur Beamte des Höheren und des Ge-
hobenen Dienstes bestellt werden.

§ 10. Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. Der
Vorsitzende hat zumindest einen Gegenstand
selbst zu prüfen. Der Vorsitzende und die Prüfer
des allgemeinen Teiles der mündlichen Prüfung
müssen rechtskundig sein.

§ 11. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. März
1975 in Kraft.

(2) Die besondere Prüfungsvorschrift für den
Bemessungs- und Kassendienst, Erlaß des Bundes-
ministeriums für Finanzen Z. 95.034-21/48 vom
9. März 1949 in der Fassung der Erlässe Z. 72.932-
21/52 vom 19. September 1952 und Z. 92.129-
21/57 vom 29. Juli 1957, die durch das Bundes-
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gesetz BGBl. Nr. 334/1965 als auf Gesetzesstufe
stehend bezeichnet wurde, ist gemäß Art. III
Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 243/1970
mit Ablauf des 28. Feber 1975 nicht mehr anzu-
wenden.

Androsch

3 8 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 10. Dezember 1974 betreffend
die Prüfung für den Finanzprokuratursdienst

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 243/1970, 167/
1972, 317/1973 und 180/1974. wird im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:

§ 1. Die Prüfung für den Finanzprokuraturs-
dienst ist schriftlich und mündlich abzuhalten.

§ 2. (1) Bei der schriftlichen Prüfung hat der
Prüfungswerber nachzuweisen, daß er in der Lage
ist, eine eingehende Behandlung einer von der
Prokuratur wahrzunehmenden Angelegenheit aus
dem Gebiete der Gegenstände der mündlichen
Prüfung vorzunehmen.

(2) Die schriftliche Prüfung ist als Klausurarbeit
abzuhalten und darf nicht länger als acht Stunden
dauern.

§ 3. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des
Gehaltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prüfung
umfaßt — einschließlich des jeweils in Betracht
kommenden Verfahrensrechtes — folgende Ge-
genstände:

1. Judizielles Recht;
2. Abgabenrecht;
3. Grundzüge des Verwaltungsrechtes;
4. besondere von der Finanzprokuratur anzu-

wendende Rechtsvorschriften.

§ 4. (1) Die Prüfungskommission hat ihren Sitz
bei der Finanzprokuratur.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur rechtskundige Beamte des Höheren
Dienstes bestellt werden. Der Vorsitzende und
sein(e) Stellvertreter sind dem Kreis der Beamten
des Finanzprokuratursdienstes zu entnehmen.

§ 5. Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Der
Vorsitzende hat zumindest einen Gegenstand
selbst zu prüfen.

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. März
1975 in Kraft.

(2) Die besondere Prüfungsvorschrift für den
Finanzprokuratursdienst (Erlaß des Bundesmini-
steriums für Finanzen, Z. 92.144-21/48, vom
17. März 1949), die durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 334/1965 als auf Gesetzesstufe stehend be-
zeichnet wurde, ist gemäß Art. III Abs. 3 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 243/1970 mit Ablauf
des 28. Feber 1975 nicht mehr anzuwenden.

Androsch

39 . Verordnung des Bundeskanzlers vom
11. Dezember 1974 betreffend die Prüfung
für den höheren Redaktionsdienst und den

gehobenen Redaktionsdienst

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 243/1970,
167/1972, 317/1973 und 180/1974 wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten verordnet:

Allgemeines
§ 1. (1) Die Prüfungskommissionen für die

Prüfungen für den höheren Redaktionsdienst
und den gehobenen Redaktionsdienst sind beim
Bundeskanzleramt einzurichten.

(2) Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und zwei bis vier weiteren Mitglie-
dern, die Beamte des Höheren Dienstes sein müs-
sen. Davon abweichend können im Bedarfsfall auch
in ihrem Fach anerkannte wissenschaftlich tätige
Personen bestellt werden. Die Prüfungskommis-
säre für den allgemeinen Teil der mündlichen Prü-
fung und die im § 3 Abs. 2 Z. 1 und Z. 4 und § 5
Abs. 2 Z. 1 und Z. 4 angeführten Gegenstände
müssen rechtskundig sein.

Prüfung für den höheren Redaktionsdienst

§ 2. (1) Die Prüfung für den höheren Redak-
tionsdienst besteht aus einem schriftlichen und aus
einem mündlichen Teil.

(2) Die schriftliche Prüfung umfaßt zwei Klau-
surarbeiten.

(3) In der einen Klausurarbeit hat der Kandidat
nachzuweisen, daß er in der Lage ist, auf Grund
von gegebenen Themen

1. einen Zeitungsartikel (z. B. Leitartikel,
Glosse) und

2. ein Kommuniqué
zu verfassen. Diese Klausurarbeit darf nicht län-
ger als fünf Stunden dauern.

(4) In der anderen Klausurarbeit ist ein gege-
benes Thema aus den im § 3 Abs. 2 Z. 3 bis 6
angeführten Wissensgebieten zu behandeln. Diese
Klausurarbeit darf nicht länger als drei Stunden
dauern.
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§ 3. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des Ge-
haltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prüfung
umfaßt folgende Gegenstände:

1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensge-
setz und die Grundzüge der übrigen Ver-
waltungsverfahrensgesetze ;

2. Grundzüge der Kanzleiordnung;
3. in- und ausländische Massenmedien (Presse,

Hör- und Fernsehrundfunk, Nachrichten-
agenturen, Filmwochenschau);

4. Medienrecht;
5. Kenntnisse über die inländischen Institu-

tionen und die ausländischen Institutionen
in Österreich und die österreichischen und
sonstigen Institutionen im Ausland, die für
das politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Leben in Österreich Bedeutung haben;

6. amtliche Journalistik.

Prüfung für den gehobenen Redaktionsdienst

§ 4. (1) Die Prüfung für den gehobenen Re-
daktionsdienst besteht aus einem schriftlichen
und aus einem mündlichen Teil.

(2) In der schriftlichen Prüfung hat der Kan-
didat nachzuweisen, daß er in der Lage ist, auf
Grund von gegebenen Themen

1. einen einfachen Zeitungsartikel und
2. ein einfaches Kommuniqué

zu verfassen und überdies einen Aufsatz aus dem
Nachrichtenwesen zu liefern.

(3) Die schriftliche Prüfung ist als Klausur-
arbeit abzuhalten und darf nicht länger als fünf
Stunden dauern.

§ 5. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des Ge-
haltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prüfung
umfaßt folgende Gegenstände:

1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz;
2. Grundzüge der Kanzleiordnung;
3. in- und ausländische Massenmedien (Presse,

Hör- und Fernsehrundfunk, Nachrichten-
agenturen, Filmwochenschau);

4. Grundzüge des Medienrechtes;
5. Kenntnisse über die inländischen Institu-

tionen, die ausländischen Institutionen in
Österreich und die österreichischen und son-
stigen Institutionen im Ausland, die für das
politische, wirtschaftliche und kulturelle
Leben in Österreich Bedeutung haben;

6. Grundzüge der amtlichen Journalistik.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
in Kraft. Die Verordnung des Bundeskanzler-
amtes vom 14. Feber 1957, BGBl. Nr. 53, be-
treffend die Prüfung für den gehobenen Redak-
tionsdienst, die durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 334/1965 als auf Gesetzesstufe stehend be-
zeichnet wurde, ist gemäß Art. III Abs. 3 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 243/1970 mit Ablauf
des 31. Dezember 1974 nicht mehr anzuwenden.

Kreisky


